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Einbürgerung serbisch-montenegrinischer Staatsangehöriger;

Hinnahme von Mehrstaatigkeit

Nach den inzwischen gesammelten Erfahrungen sind Bemühungen zur Entlassung serbisch-mon-

tenegrinischer Staatsangehöriger aus dem Kosovo bei den nachfolgenden Fallgruppen praktisch

aussichtslos, so dass bis auf weiteres für folgende Fallgruppen Mehrstaatigkeit nach. § 12 Abs. 1

Satz 2 Nr. 3 StAG hingenommen werden kann:

!  Bei serbisch-montenegrinischen Staatsangehörigen mit albanischer Volkszugehörigkeit.

Hierzu verweise ich auf die beigefügten Botschaftsberichte vom 6. u. 21. April 2005

!  Bei Einbürgerungsbewerbern - unabhängig von ihrer Ethnität - die keinen formgerechten

Entlassungsantrag stellen können, weil ihre Geburtsmatrikel infolge der Kriegsereignisse

vernichtet wurden. Dem steht gleich, wenn zuvor die Ausstellung eines Nationalpasses be-

reits nachweislich wegen des vernichteten Geburtsmatrikels gescheitert ist. Sofern nicht

bekannt ist, dass die Matrikel vernichtet wurden, ist den Betroffenen aufzugeben, eine ent-

sprechende Bescheinigung des Generalkonsulats vorzulegen.

Dem sind nicht die Fälle gleichzustellen, bei denen die Martrikeleintragung fehlt, weil z.B.

bei Geburt im Ausland versäumt wurde, die Geburt bei der Auslandsvertretung registrieren

zu lassen.
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!  Für Wehrpflichtige, die nicht albanische Volkszugehörige sind, gelten § 12 Abs. 3 StAG

i.V.m. Nr. 12.3 StAR-VwV, Nr. 12.1.2.3.2.2 StAR-VwV, bzw. Nr. 8.1.2.6.3.4 StAR-

VwV.

Die Betroffenen können zur Regelung ihrer Wehrdienstangelegenheit darauf hingewiesen

werden, dass nach Mitteilung des Deutschen Verbindungsbüros Kosovo, das Wehramt in

Pristina geschlossen wurde und für Wehrdienstangelegenheiten mit Kosovo-Bezug nun-

mehr das Wehramt in Nis zuständig ist.

Im Auftrag

gez.:

(Meireis)

http://2.6.3.4

